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� 
Datum: 29. JULl19g, 

Dr. Karl Renner Ring 3 
1017 Wien 

Verteilt -Iff3-0f-OY �' 

Betrifft: Bundesgesetz vom . . .  , mit dem � Allgemeine 
Sozialversicherungsgesetz geändert wird 
(39. Novelle zum Allgemeinen Sozialver

sicherungsgesetz) 

Bundesgesetz vom ... 1983, mit dem das 
Bundesgesetz vom 21. September 1951, 
BGBI. Nr. 229, über Wohnungsbeihilfen 
aufgehoben wird 

Wir lehnen den ersatzlosen Wegfall der Wohnungsbeihilfe 
ab und verweisen auf die langjährigen Bestrebungen, die 
Beihilfe zu erhöhen, um sie den steigenden Mieten anzu
passen. Nach Einführung des Erhaltungsbeitrages mit dem 
neuen Mietrechtsgesetz gibt es für Teilzeitbeschäftigte, 
die gerade die Einkommensgrenze bei Wohnungsbeihilfen 
überschreiten, finanzielle Probleme. 
In den Erläuterungen selbst wird die Entschließung des 
Nationalrates vom 2. Februar 1977 zitiert, die einen 
"gleichzeitigen Ersatz für die entfallenden Wohnungsbei
hilfen" verlangt. 
Wir nehmen jedoch zu den genannten Entwürfen insoweit 
Stellung als wir auch für die Bezieher niedriger Aktiv
einkommen (Teilzeitbeschäftigte) die gleiche Behandlung 
verlangen müssen wie sie z. B. im Bereiche der Kriegs
opferversorgung, Heeresversorgung und Opferfürsorge 
vorgesehen ist. 
Als Grenze bringen wir S 6.600,-- in Vorschlag. 

Abschließend wollen wir ncoh auf einen Widerspruch 
hinweisen, der uns, weil auf Gehaltsverhandlungen 
negativ einwirkend, beachtlich erscheint. Im Gesetzes
text (Novelle zum ASVG) werden die Beiträge zum 
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Ausgleichsfon für DG erhöht, in den Erläuterungen 
(zum Gesetz ü er Wohnungsbeihilfen) wird von "Um-

widmung" gesp ochen. 

Die Erhöhung 
Bezügen abhän 
gefährdend, w 
der Unternehm 
und Neueinste 

er Lohnnebenkosten, die von den 
ig sind, ist aber auch arbeitsplatz
il sie die Rationalisierungswünsche 
r auf dem Personal sektor forciert 
lungen von Beschäftigten erschwert. 

Mit kollegialer Hochachtung 

für den: 

Mag. pharm. Albert Ullmer 
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